
Sprachtest zur Einbürgerung
Die Berliner Volkshochschulen bieten in Zusammenarbeit mit den Einbürgerungsbe-
hörden einen einheitlichen Sprachtest im Land Berlin an. Der Sprachtest orientiert 
sich am Niveau des „Zertifikat Deutsch“ und überprüft: 
•	 Sprechfertigkeit, 
•	 Hörverstehen, 
•	 Leseverstehen.

Ausreichende Sprachkenntnisse 
liegen vor, wenn sich der Einbürgerungsbewerber /die Bewerberin im täglichen 
Leben sprachlich zurecht zu finden vermag und mit ihm/ihr ein seinem/ihrem 
Alter und Bildungsstand entsprechendes Gespräch geführt werden kann. Dazu 
gehört auch, dass ein deutschsprachiger Text des alltäglichen Lebens gelesen, 
verstanden und der wesentliche Inhalt mündlich wieder gegeben werden kann. 
Außerdem muss der Bewerber in der Lage sein, einen kurzen Brief zu einer typi-
schen Alltagssituation zu verfassen. Liegt kein anerkannter Nachweis vor, nimmt 
der Einbürgerungsbewerber / die Bewerberin an dem Sprachtest teil. 
Bitte wenden Sie sich an: Frau Tabea Rieckhoff: 90279-50 00.

Die Einbürgerungsstelle in Spandau 
finden Sie in der Carl-Schurz-Str. 2-6, 13578 Berlin, 
Telefon: 90279-3316, -2715, -7564, -7516

Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse
Sie sind nachgewiesen, wenn der Einbürgerungsbewerber / die Bewerberin mindes-
tens das „Zertifikat Deutsch“ (Europäischer Referenzrahmen, Sprachkompetenzstufe 
B1) erworben oder eine Schule oder ein Studium in Deutschland besucht hat.

Sprachtest an der Volkshochschule Spandau
Die Volkshochschule Spandau bietet die Möglichkeit, im Rahmen Ihres Einbürge-
rungsverfahrens den Sprachtest abzulegen. Nach Ihrer Antragstellung bei der Einbür-
gerungsstelle können Sie sich bei uns zur Teilnahme am Sprachtest anmelden. 

Wie sieht der Sprachtest zur Einbürgerung aus?
Alle Einbürgerungsbewerber/-innen können sich in der Volkshochschule vorab über 
die Anforderungen des Tests informieren. Der Test selbst dauert etwa 65 Minuten 
und besteht aus einem „ Schriftlichen Teil“ Leseverstehen (30 Min.) / Verfassen eines 
Briefes (20 Min. ) und einer „Mündlichen Prüfung“ (15 Min.). Das Ergebnis kann am 
Tag nach dem Sprachtest bei der Volkshochschule erfragt werden.

Anmeldung zum Test
Kommen Sie bitte zu den Öffnungszeiten in unsere Geschäftsstelle, Moritzstr. 17, 
13597 Berlin. Hier erhalten Sie einen Termin. Prüfungstag ist Dienstag. Die Prüfun-
gen finden von 14–18 Uhr statt und kosten 23,00 Euro, die bei der Anmeldung zu 
bezahlen sind. Eine Teilnahme am Sprachtest ohne vorherige Terminvereinbarung 
ist nicht möglich. Es gibt keine Möglichkeit der Kinderbetreuung! 

Wie kann ich mich anmelden?
Sie müssen während der Anmeldezeiten persönlich in die Volkshochschule 
kommen. Bitte bringen Sie Ihren Pass bereits zur Anmeldung mit.

Was kostet der Test?
Die Teilnahme an einem Einbürgerungstest kostet 25,– Euro und ist bei der 
Anmeldung zu bezahlen. Nach Bezahlung der Prüfungsgebühr erhalten Sie eine 
Buchungsbestätigung.
Wie kann ich mich auf diesen Test vorbereiten ?
Sie finden sowohl die 300 bundeseinheitlichen als auch die 10 länderspezifischen 
Testfragen und Antworten im Internet unter: I-Punkt-Projekt.de  
www.bamf.de
Aus diesen 310 Fragen werden nach dem Zufallsprinzip jeweils 33 Fragen 
ausge-wählt. Sie können den Fragenkatalog auch im Buchhandel erwerben. 
Die Landes-zentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat die 300 
bundeseinheitlichen Fragen des Einbürgerungstests als Lernkarten aufbereitet 
und im Internet veröffentlicht. Sie können sich, die nach Themen farblich geord-
neten Karten, herunterladen und sich so einen Überblick über die Fragen und 
Antworten verschaffen. 

Wie läuft der Test ab?
Sie erhalten ihren persönlichen Fragebogen mit 33 Fragen, von denen mindestens 
17 Fragen im Ankreuzverfahren richtig zu beantworten sind. Dafür stehen Ihnen 
60 Minuten zur Verfügung.Geprüft wird das Grundwissen in Politik, Geschichte 
und Gesellschaft.

Was muss ich unbedingt beachten?
Bitte erscheinen Sie am Prüfungstermin pünktlich und bringen Sie unbedingt 
Ihren Pass mit !

Wie erhalte ich mein Prüfungsergebnis?
Die Testergebnisse erhalten Sie per Post nach ca. 2 Wochen direkt vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge. Wenn Sie bei einer Einbürgerungsbehörde bereits 
einen Einbürgerungsantrag gestellt haben, erhält diese ebenfalls Kenntnis von 
Ihrem Ergebnis.

Kann ich den Test wiederholen ?
Bevor Sie den Einbürgerungsantrag gestellt haben, können Sie diesen Test 
beliebig oft, zu jeweils 25,– Euro, wiederholen.
Nach Antragsstellung zur Einbürgerung haben Sie nur zweimal die Möglichkeit, 
den Test zu machen.

Einbürgerungstest – Termine
2010	 2011
24.8., 7.9., 21.9., 5.10.2010	 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.2011
26.10., 9.11., 23.11., 7.12.2010	 3.05., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6.2011

„Der Deutsche Pass hat viele Gesichter“ – Einbürgerung 
in die Bundesrepublik Deutschland
Info- und Diskussionsveranstaltung
In jeder Hinsicht in Deutschland „anzukommen“, das ist das Ziel der Einbürge-
rungskampagne „Der Deutsche Pass hat viele Gesichter“.
Migrant/inn/en, die dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, 
sollen ermutigt werden, sich einzubringen, willkommen zu sein, teilzuhaben, zu 
wählen und Verantwortung zu übernehmen.
Nicht Herkunft, Religion und Weltanschauung als Trennendes, sondern die 
Bindung an die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Gemeinsames 
soll Migrant/innen wie Einheimischen in Unterricht und Schule vermittelt und 
diskutiert werden.
Was bedeutet es für mich, in der Bundesrepublik Deutschland anzukommen, 
und wie kann ich mich einbürgern lassen?
Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung für Teilnehmer/innen der 
Deutschkurse an der VHS in Kooperation mit der Einbürgerungsstelle des Be-
zirksamtes Spandau.
 Sp1.001H 
Do, 12.00-14.00 Uhr, 7.10.10, 2 UStd.
Musikschule Spandau, Moritzstr. 17, Aula

Einbürgerungstest

Wer muss einen Einbürgerungstest absolvieren?
Zum Nachweis staatsbürgerlicher Kenntnisse müssen seit dem 1. September 2008  
generell alle Bewerber/-innen einen Einbürgerungstest absolvieren.

Wann findet ein Einbürgerungstest statt? 
Wir bieten alle 14 Tage einen Termin für den Einbürgerungstest an. Sie können aus 
einer Vielzahl von Terminen auswählen, beachten Sie aber, dass Sie sich spätestens  
14 Tage vor dem Prüfungstermin angemeldet haben müssen, da wir Ihre Anmeldung 
noch an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterleiten müssen.

Einbürgerung


